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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.2018

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

26.01.2018

Norm

GewO 1994 §13 Abs3

GewO 1994 §85 Z2

GewO 1994 §87 Abs1

GewO 1994 §91 Abs2

Rechtssatz

Das Wesen der Au8orderung [iSd § 91 Abs. 2 GewO 1994] liegt in der Bekanntgabe der Rechtsansicht der Behörde

über das Vorliegen eines Entziehungsgrundes in der betro8enen natürlichen Person und darüber, dass dieser Person

ein maßgebender Ein?uss auf den Betrieb der Geschäfte des Gewerbetreibenden zukommt, verbunden mit der nicht

weiter sanktionierten Au8orderung, innerhalb der gesetzten Frist durch Entfernung dieser Person den gesetzmäßigen

Zustand herzustellen, um so die Entziehung der Gewerbeberechtigung zu vermeiden. Gelingt die Entfernung von

dieser Position nicht fristgerecht, so ist die Gewerbeberechtigung zu entziehen [vgl. VwGH 2000/04/0164].
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